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124. Kundmachung der Ausschreibung der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 

Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und 

künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb als 

Mitglieder und Ersatzmitglieder des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik, Informatik 

und Physik gemäß § 10 des Organisationsplans der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  

Gemäß § 10 Abs. 2 des Organisationsplans der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck berufe 

ich für  

Montag, den 15. Dezember 2025, von 9:00 bis 12:00 Uhr, 

im Sitzungszimmer der DekanInnen, Technikerstr. 15, Erdgeschoss, Raum 11 (CT-TE015-EG 11) 

 

alle der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik zugeordneten 

Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie die wissenschaftlichen und 

künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb zur 

Nachwahl jeweils einer/eines (1) Vertreterin/Vertreters als Mitglied und Ersatzmitglied des 

Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik ein. Als Stichtag für das 

Bestehen des aktiven und passiven Wahlrechts ist der 4. November 2025 festgesetzt.  

Das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis liegt von 17. bis 24. November 2025 (6 Arbeitstage) 

im Büro des Dekanats der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik zur Einsichtnahme 

durch die Wahlberechtigten aus. Während dieser Einsichtsfrist kann gegen die Aufnahme oder 

Nichtaufnahme in das Verzeichnis Einspruch an den Wahlleiter erhoben werden.  

Das Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, eine Briefwahl oder eine 

Stimmübertragung sind nicht zulässig.  

Alle wählbaren Mitglieder der Personengruppe können sich als Kandidatinnen oder 

Kandidaten für die Wahl zur Verfügung stellen. Die Wahl erfolgt geheim durch Ankreuzen von 

Kandidatinnen oder Kandidaten am Stimmzettel und zwar maximal bis zur Zahl der zu 

wählenden Mitglieder der Personengruppe. 

Die Wahl kann ersatzweise auch in Form von Wahlvorschlägen erfolgen, wenn solche bis 48 

Stunden vor der Wahl bei der Wahlleiterin, Dr. Katrin Erath-Dulitz, Institut für Ionenphysik u. 

Angewandte Physik, Technikerstraße 25, A-6020 Innsbruck (Katrin.Erath-Dulitz@uibk.ac.at) 

eingebracht werden.  

Die Funktionsperiode des Beirats beträgt insgesamt vier Jahre (§ 10 Abs. 7 UG) und endet mit 

30. November 2027. 

Diese Kundmachung gilt als Einladung zur Wahl.  

 

Dr. Katrin Erath-Dulitz 

(Wahlleiterin) 

 


